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Informationen aus dem Rathaus

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der November begrüßt uns seit Beginn 

mit tristem und verregneten Wetter. Fast 

so, wie man es von ihm erwartet; ist er 

doch scheinbar einer der trostlosesten 

Monate. Das Wetter können wir, wie so 

manch andere Dinge, einfach nicht 

ändern. Wir sollten versuchen auch hier 

das Beste daraus zu machen. Es heißt ja, 

dass es kein schlechtes Wetter gibt, son-

dern nur falsche Kleidung. Was bei die-

sem Wetter auch helfen kann, sind positi-

ve Gedanken und vielleicht sogar ein 

wenig Vorfreude. Denn im November 

steigt die Freude auf die Adventszeit. Und 

wo könnte diese heimelige Zeit schöner 

sein, als in unserem Erzgebirge. Im letz-

ten Jahr mussten wir auf einige lieb 

gewonnene Traditionen coronabedingt 

verzichten. Im Gegenzug gab es einige 

neue Ideen, die uns die Adventszeit ver-

schönert haben. Auch in diesem Jahr 

sind die Vorzeichen für diese Zeit nicht 

gerade rosig. Die gesellschaftlichen 

Beschränkungen werden gerade wieder 

verschärft; der Dezember scheint unge-

wiss. Während ich diese Worte schreibe, 

berät der Sächsische Landtag gerade 

über die neue Schutzverordnung zur 

Eindämmung der Pandemie.

Weihnachtsmärkte, Bergparaden, Weih-

nachtsfeiern… vieles scheint wieder in 

weite Ferne zu rücken. Doch nun zum 

Positiven. Laut dem Entwurf der neuen 

Verordnung sind unsere Veranstaltungen 

am 1. Advent davon nicht betroffen, da 

sie einen gewissen Rahmen nicht spren-

gen. Somit freue ich mich Sie am 27.11. 

zum Schwibbogenfest am Sternplatz und 

am 28.11.2021 zum Pyramidenan-

schieben an der Schule in Adorf einladen 

zu dürfen. Voller Zuversicht planen die 

beteiligten Vereine gemeinsam mit uns 

diese Festlichkeiten, die wir im letzten 

Jahr so schmerzlich vermisst haben. Da 

wir nicht in die Zukunft schauen können, 

sind diese Planungen jedoch auch mit 

dem Risiko behaftet, dass uns die 

Pandemie vielleicht wenige Tage zuvor 

einen Strich durch die Rechnung macht 

und wir die Feste kurzfristig absagen 

müssen. Deshalb möchte ich Sie um 

folgendes bitten: Belohnen Sie die 

Vereine unserer Gemeinde für ihren Mut 

zur Planung und Durchführung der 

www.neukirchen-erzgebirge.de

Veranstaltungen durch Ihre persönliche 

Teilnahme. Unsere Hygienekonzepte 

setzen neben den mittlerweile üblichen 

Standards vor allem auf die Eigenverant-

wortung unserer Einwohnerinnen und 

Einwohner. Lassen Sie uns hoffentlich 

gemeinsam ein schönes erstes Advents-

wochenende erleben. Miteinander statt 

gegeneinander. Ich hoffe, dass dieser 

Satz uns den Rest des Jahres begleitet 

und wir ihn uns immer wieder ins 

Gedächtnis rufen, wenn uns Dinge erre-

gen oder entzweien, die nicht in unseren 

Händen liegen. Lassen Sie uns gemein-

sam für unsere Orte, unsere Gemeinde 

und unsere Gemeinschaft einstehen.

Im letzten Amtsblatt haben wir Ihnen 
unseren Wettbewerbsbeitrag zu „Ab in 
die Mitte“ vorgestellt; „Das NETZ-Werk“. 
Danach erreichten mich einige Stimmen, 
dass zu viele englische Begriffe verwen-
det wurden und ob denn das notwendig 
sei. Darauf kann ich mit Ja und Nein 
antworten. Für die Einreichung des 
Beitrages bei der Jury war es notwendig, 
da einige der Begriffe mittlerweile zum 
Sprachgebrauch bei der Entwicklung von 
zukünftigen Projekten gehören. Anderer-
seits ist es nicht notwendig, wenn wir es 
unseren Bürgern vor Ort erklären möch-
ten. Sie sollten jedoch einen Eindruck 
davon bekommen, wie ein solcher 
Beitrag aussieht. Ich freue mich, dass 
sich so viele für das Thema interessieren 
und darf Sie jetzt schon auf die geplanten 
Veranstaltungen im NETZ-Werk aufmerk-
sam machen, welche wir für Januar 
2022 geplant haben. Dabei wird es 
darum gehen, Ihnen unsere Ideen vor Ort 
vorzustellen. Sie können sich dann 
persönlich ein Bild von den zahllosen 
Möglichkeiten machen. Seien Sie ge-
spannt.

Ich wünsche Ihnen trotz des Wetters 
einen angenehmen November und hoffe, 
dass wir uns alle zu den Veranstaltungen 
am 1. Adventswochenende sehen.

Sollten Sie Fragen zu unserer Gemeinde 
haben, stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ihr Bürgermeister 

Sascha Thamm
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Aus der Sitzung des Gemeinderates vom 03.11.2021

1. Der Gemeinderat beschloss die An-
nahme und Vermittlung einer Geld-
spende:

     für die Gruppe Füchse der Kita 
Neukirchen – 100,00 � von Frau 
Petra Kahl

   
2.  Für die Benutzung der Bibliothek der 

Gemeinde Neukirchen wurde die 2. 
Änderung der  Satzung über die 
Erhebung von Gebühren beschlossen. 
Diese tritt ab 01.01.2022 in Kraft. 
(Satzung s. S. 5)

3.  Beschlossen wurde die Mitgliedschaft 
der Gemeinde Neukirchen im Verein 
„Tor zum Erzgebirge e.V.“ welcher 
gleichzeitig die Lokale Aktionsgruppe 
der LEADER-Region „Tor zum 
Erzgebirge“ darstellt.

 Für die neue EU-Förderperiode 2023 
– 2027 hat das Sächsische Staats-
ministerium für Regionalentwicklung 
(SMR) mitgeteilt, dass ausschließlich 
Lokale Aktionsgruppen (LAG) mit 
eigenständiger Rechtsform für die 

Teilnahme am Förderprogramm 
LEADER antragsberechtigt sind. 
Durch diese neue Regelung machte 
es sich erforderlich, einen Verein 

 zu gründen.

4. Zu folgenden Bauanträgen erzielte 
der Gemeinderat Einvernehmen:

 - Teilabbruch und Umbau eines 
Wohnhauses zu Terrasse und 
Wintergarten

   Jahnsdorfer Weg 3, Flurstück Nr. 77

 - Antrag auf Befreiung von Festset-  
  zungen des B-Planes „Eigenheim-  
  standort Jahnstraße“   
  Errichtung einer Hangabsicherung
  an der Grundstücksgrenze
  Jahnstraße 18, Flurstück Nr. 663/17
 
5.  Zugestimmt wurde folgenden Anträ-

gen zur Baumfällung

     - Hauptstraße 175, zwei Pappeln
     - Sorgestraße 52, zwei Birken
     - Gärtnerweg 2, eine Weide
     - Bachgasse 11, eine Thujahecke

   Gemäß Gehölzschutzsatzung der Ge-
meinde Neukirchen müssen die 
Ersatzpflanzungen für Bäume Baum-
schulqualität besitzen, einen Stamm-
umfang von 14 – 15 cm haben und 
als Hochstamm herangezogen sein.

6. Abgelehnt wurde der Fällantrag für 
eine 14 m lange Koniferenhecke, 
Klaffenbacher Straße 36.

7. Einvernehmen wurde zu folgenden 
Anträgen auf Zuschuss zur Baum-
pflege erzielt:

     - Sorgestraße 52, zwei Linden
     - Hauptstraße 67, eine Linde

8.  Beschlossen wurde der Verkauf der 
Eigentumswohnung Nr. 6,

 An der Schule 6, im OT Adorf.

Die nächsten Gemeinderatssitzung findet 
am Mittwoch, statt. den 01.12.2021

Sascha Thamm
Bürgermeister     

Informationen aus dem Ordnungsamt 

Damit Sie nicht stürzen

Im Herbst fallen Blätter und Regen, der 

Winter bringt Schnee, Eis und Matsch. 

Straßen und Gehwege können gefähr-

lich glatt werden. Helfen Sie mit, 

Gefahren zu beseitigen bzw. nicht 

entstehen zu lassen. 

Die Gemeinde Neukirchen hat mit der 

Straßenreinigungssatzung die Pflicht 

zum Reinigen, Schneeräumen und bei 

Glätte die Pflicht zum Bestreuen der 

Gehwege auf die Straßenanlieger 

übertragen. 

Das Ordnungsamt weist daraufhin, 

dass es in dieser Jahreszeit besonders 

wichtig ist, regelmäßig Schmutz und 

Laub von den Straßen und Gehwegen 

zu beseitigen, um bei Nässe und Glätte 

Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer 

zu verhindern. 

Bringt der Winter dann Eis und Schnee, 

sollte jeder Grundstückseigentümer 

das Schneeräumen und Bestreuen der 

Gehwege in seinen Tagesplan aufneh-

men, damit die Sicherheit für alle 

Fußgänger gewährleistet ist. 

Gemäß der Satzung über die Straßen-

reinigung und den Winterdienst sind 

die Gehwege vor den Grundstücken in 

einer solchen Breite von Schnee zu 

räumen, dass die Sicherheit des Ver-

kehrs gewährleistet und ein Begeg-

nungsverkehr möglich ist. Ist ein 

Gehweg nicht vorhanden, so gilt ein 

Streifen von 1,50 m entlang der 

Grundstücksgrenze als Gehweg. 

Bei Glätte haben die Grundstückseigen-

tümer die Gehwege so zu bestreuen, 

dass Gefahren nicht entstehen können. 

Als Streumaterial sind vor allem Sand, 

Splitt und ähnliches abstumpfendes 

Material zu verwenden.

Salz sollte nur in geringen Mengen zur 

Beseitigung festgetretener Eis- und 

Schneerückstände verwendet werden.  

Die Räum- und Streupflicht gilt

werktags für die Zeit

von 7:00 bis 20:00 Uhr,

an Sonn- und Feiertagen für die Zeit 

von .9:00 bis 20:00 Uhr

Ordnungsamt

... haben Anlieger die Pflicht zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege
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Liebe Adorferinnen und Adorfer

Im November-Amtsblatt des vergange-
nen Jahres konnte ich die Freigabe 
unserer Jahnsdorfer Straße verkünden. 
Ein Jahr ist seitdem vergangen. Wo ist 
nur die Zeit hin.
Wer heute an dieser Straße auf dem Rad-
oder Fußweg fährt oder läuft, erkennt 
schnell, wie notwendig der Ausbau dieser 
Straße war. Der Straßenverkehr ist 
enorm. Hat auch was mit den vielen 
Umleitungen zu tun. Man ist froh auf 
einem sicheren Weg spazieren gehen zu 
können.

Weil wir gerade beim Spaziergang sind. 
Ich hoffe sie konnten in den letzten 
schönen Oktobertagen die Zeit nutzen 
und unsere schöne Umgebung erwan-
dern. Dabei laufen und wandern wir auf 
Wegen die seit Jahrhunderten in und um 
Adorf existieren. Früher für die Versor-
gung unseres Ortes unabdingbar, sind sie 
heute unser schönes Erbe. Dabei wurden 
viele dieser Wege im Zuge der Flächen-
zusammenlegung in den 1970-iger 
Jahren einfach zugeschoben oder ander-
weitig beseitigt. Für immer sind sie 
verlorengegangen. Herrliche Feldwege 
und Raine wurden, ohne Rücksicht auf 
Natur und Menschen, vernichtet nur um 
möglichst große Nutzflächen zu haben. 

Heute fehlen diese jahrhunderte alten 
Wege hinaus in die Natur. Nur alte 
Wanderkarten, Risszeichnungen oder 
Flurnamen zeugen noch davon.
Dabei waren und sind diese Wege um 
unser Adorf alles Privatwege. Nur die 
Widmung dieser Wege, laut Gesetz, 
unterscheiden diese. Selbst „An der 
Schule“, „Am Anger“ oder „Am Hang“ 
sind privates Eigentum.

Paragraph 53 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen regelt die Öffent-
lichkeit dieser Wege und Straßen. Der 
nachfolgende Paragraph 54 behandelt 
dann das Prozedere der Eintragung in ein 
neues Bestandsverzeichnis unserer 
Gemeinde. Nachzulesen im Amtsblatt 
unserer Gemeinde vom Juni 2020. 
Dieses Bestandsverzeichnis wird selbst-
verständlich von der Gemeinde zeitlich, 
lt. Straßengesetz, erstellt.
Für ein lebenswertes UND liebenswertes 
Adorf ein entscheidender Schritt. Für uns 
als Ortschaftsrat sowie für die Heimat-
vereine auch notwendig. Die Ausweisung 
vieler dieser Wege, als weiterhin öffentli-
che Wanderwege auf großen Wander-
tafeln rund um Adorf und Neukirchen, 
steht kurz vor der Vollendung.

Dabei wird es an schönen Plätzen auch 
neue Bänke und überdachte Sitzgele-
genheiten geben. Mir saan afach dazu 
„Futterkrippn“. Selbstverständlich lässt 
sich dort auch ein Hopfengetränk  ein-
nehmen. Wichtig ist aber auch, dass dann 
der von uns gemachte Müll wieder mit-
genommen wird.

Mir erschien es wichtig nochmal speziell 
auf unsere Wege rund um Adorf einzu-
gehen. In letzter Zeit gab es hierzu ein 

paar Irritationen. Es ist besser man klärt 
manche Mitbürgerinnen und Mitbürger 
über die Sachlage nochmals auf.
Unwahrheiten verbreiten sich schnell.
Ansonsten bin ich nicht so der Paragra-
phenreiter. Verzeihen Sie mir bitte diese 
Auswüchse.

Aus Gesprächen habe ich erfahren, dass 
unser Amtsblatt auch in den Alters- und 
Pflegeheimen, rund um unserer Gemein-
de, sehr gerne gelesen wird.
Manche Heimbewohner  warten förmlich 
jeden Monat sehnsüchtig darauf etwas 
aus ihren Heimatdörfern lesen zu 
können. Darüber freuen wir uns natürlich 
sehr und ich möchte auf diesem Wege 
alle ehemaligen Dorfbewohner herzlich 
grüßen. Bleiben Sie weiterhin über diese 
Seiten mit uns verbunden. Wir denken an 
Sie und haben niemanden vergessen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, steht die 
Adventszeit kurz bevor. Diesmal hoffent-
lich wieder in althergebrachter Form. Für 
Adorf mit einem „Mannlmarsch“ und 
Pyramidenfest. Die beteiligten Vereine 
werden Sie zeitnah darüber informieren.

Wir, als Ortschaftsrat, wünschen Ihnen 
eine schöne Adventszeit.                                                                                                                         
                                                                   
Bleiben Sie weiterhin wanderfreudig und 
neugierig für und auf unseren Ort und 
bleiben Sie verschont von jedweder 
Krankheit.
                                                                     
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates 
findet am 22.11.2021, 19:00 Uhr statt. 
Den Ort entnehmen Sie bitte den 
Aushängen in den Ortstafeln.

Bernd Bochmann
Ortsvorsteher

Dorfmitte in Adorf
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Bürgermeister
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Satzung zur 

2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Bibliothek der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb.

(Bibliotheks-Gebührensatzung) 

Auf der Grundlage der 
§§ 2, 4 und 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-machung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) 
geändert worden ist, 
in Verbindung mit
§§ 1 Abs. 2, 2 und §§ 9 bis 16 des Sächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 245) geändert worden ist 
sowie des 
Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. in seiner Sitzung am 03.11.2021 folgende Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bibliothek der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (Bibliotheks-Gebührensatzung) 
beschlossen:

Artikel 1
Änderungsbestimmungen

(1) Der § (1) Nr. 1 Benutzergebühren wird wie folgt neu gefasst:

§ 3
Gebühren

(1) Benutzergebühren:

1. Ausstellung und Verlängerung des Benutzerausweises (12-Monatsgebühr):

 - Erwachsene: 12,00 �

 - Ermäßigt (Schüler und Studenten gegen Nachweis, Empfänger ALG II): 7,00 �

 - Kinder/Jugendliche (von Vollendung des 7. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres):   6,00 �

 - Familien (2 Erwachsene, Kinder in unbegrenzter Anzahl): 18,00 �

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bibliothek der 
Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (Bibliotheks-Gebührensatzung) tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Neukirchen/Erzgeb., den 04.11.2021

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
      Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 1 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Die o.g. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Sascha Thamm
Bürgermeister
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Liebe Senioren von Neukirchen und Adorf, 

nachdem im letzten Jahr unsere Weihnachtsfeier ausfallen musste, 
hoffen wir, dass wir in diesem Jahr wieder zusammen feiern dürfen.
Wir möchten Sie ganz herzlich

am Donnerstag, dem ,  02. Dezember um 14.30 Uhr, 
in den Gasthof Adorf

einladen, um gemeinsam einen besinnlichen Adventsnachmittag zu 
verbringen. 

Wir gehen davon aus, dass wir unter Beachtung der 3G-Regel die 
Veranstaltung durchführen können. Gelten aufgrund von steigenden 
Infektionszahlen und dem Erreichen der Überlastungsstufe in den 
Krankenhäusern, neue Bestimmungen, so werden wir Ihnen dies ent-
sprechend mitteilen.

Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich für die Veranstaltung unter 
Angabe der Telefonnummer im Ordnungsamt der Gemeinde Neukirchen 
(Tel. Nr. 0371/2710214 oder 2710215) anmelden.   

Für die Neukirchner Gäste wird wieder ein Bus bereitstehen, der sie zum 
Gasthof Adorf und nach der Veranstaltung zurück nach Neukirchen 
bringt. Sie teilen uns bitte bei der Anmeldung mit, an welcher Haltestelle 
Sie zusteigen möchten. 

Ordnungsamt/Soziales

Herzliche Einladung an alle Senioren

Veränderte Sprechzeiten und Schließ-
zeiten der Gemeindeverwaltung

Neukirchen/Erzgeb.

Das Rathaus hat im  folgendeDezember
veränderte Sprechzeiten:

Dienstag, den 21.12.2021: 
9 Uhr – 12 Uhr und 13 Uhr – 18 Uhr 

Donnerstag, den 23.12.2021: 
9 Uhr – 12 Uhr und 12 Uhr – 16 Uhr 

Vom 27.12.2021 bis 30.12.2021 bleibt das 
Rathaus/die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Wir bitten um Beachtung.

Sascha Thamm
Bürgermeister
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Geburtstag

Sprechzeiten

Bürgersprechstunde am Samstag

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Bürgersprechstunde findet am Samstag, den 04.12.2021 von
9:00 bis 11:00 Uhr statt.
Ebenso ist das Einwohnermeldeamt an diesem Tag nach Voranmeldung geöffnet.
Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, melden Sie sich bitte vorher unter
Tel. 0371 / 2710216 an.

Sascha Thamm
Bürgermeister

Lena Maria Lasch
geb. am 03.09.2021

Eltern: Maria Lindner und 
          Daniel Steffen Lasch
          Neukirchen  OT Adorf

Anni Rost
geb. am 22.09.2021

Eltern: Nicole Bannert und Clemens Rost 
         Neukirchen OT Adorf 

 

Nathanael Papenfuß
geb. am 07.10.2021

Eltern: Lydia und Bernd Papenfuß
          Neukirchen 

Wir gratulieren den Eltern zur Geburt
ihres Kindes!

am 07.11.2021

Frau Monika Opitz
für
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Informationen der Bibliothek

www.facebook.com/
Gemeindebibliothek
Neukirchen

Tel. 0371 / 27 10 236
Mail: a.rombach@neukirchen-erzgebirge.de

Montag: 9 -  12 Uhr
Dienstag: 9 - 12 Uhr / 13 - 18 Uhr 
Donnerstag: 9 - 12 Uhr / 13 - 18 Uhr

Betreten der Bibliothek gemäß aktueller
Corona-Schutzverordnung.

www.instagram.com/
bibo_neukirchen/

www.neukirchen-erzgebirge.de/
einrichtungen/bibliothek/

Öffnungszeiten Bibliothek Bibliothek in den Medien

Wir laden Sie herzlich zu unserem

Weihnachtlichen Buchverkauf

am 21.12.2021 von 

09:00 bis 18:00 Uhr  ein.

Schauen Sie sich um, kaufen Sie ein paar

wunderbare gebrauchte Bücher und genießen Sie

nebenbei einen schönen warmen Glühwein und

leckere Kekse. 

Mundschutz nicht vergessen und Abstand halten. 

Wir freuen uns auf Sie!

Weihnachtlicher Buchverkauf in der Bibliothek am 21.12.2021

In unserer Bibliothek gibt es am 18.11.2021 Basteltüten

zum weihnachtlichen Basteln für Zuhause.

Am 18.11.2021, 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(nur solange der Vorrat reicht)

2,00 Euro pro Basteltüte
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Bevölkerungsstatistik Stand September 2021

Stand 01.09.2021

Geburten

Sterbefälle

Zuzüge

Wegzüge

Stand 30.09.2021

5.352

0

-4

18

-20

5.346

1.654

3
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3

-3

1.651

7.006

3

-10

21

-23

6.997

Neukirchen Adorf Gesamtgemeinde

Bereitschaftsdienst
Trinkwasser

Tel.: 03763/405 405

www.rzv-glauchau.de

Regionaler Zweckverband
Wasserversorgung
Bereich Lugau-GlauchauRZV

Schiedsstelle Neukirchen
Die Schiedsstelle Neukirchen ist im Haus der Vereine,
Chemnitzer Straße 28 in 09221 Neukirchen/Erzgeb.

eingerichtet. 
Friedensrichter der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. 

ist Herr Bodo von Wenckstern.

Die Schiedsstelle ist nur noch per Post 
oder per Mail zu erreichen!

Per Post:
Schiedsstelle der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb.

Friedensrichter - persönlich -
Hauptstraße 77, 09221 Neukirchen/Erzgeb.

Per Mail:
An gemeinde@neukirchen-erzgebirge.de

mit der Bitte um Kontaktaufnahme und ohne 
Schilderung des Anliegens. Wir leiten die Mail 

dann weiter und Herr von Wenckstern wird
sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

 Telefon-
seelsorge: 

anonym 
gebührenfrei

und rund um die Uhr

Statistiken, wichtige Telefonnummern

MITNETZ STROM
0800 2 30 50 70

0800-

1110111

oder

1110222

Polizeihauptmeister Rei führt an

folgenden Tagen Bürgersprechstunden durch:

Für dringende Belange können Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 

0174 / 18 56 464
mit Herrn Rei in Verbindung setzen.       

02.12.2021  im Rathaus Neukirchen  Zimmer 1016.00 - 18.00 Uhr  

25.11.2021  im Haus der Vereine Adorf  1. Etage16.00 - 18.00 Uhr  

09.12.2021   im Haus der Vereine Adorf  1. Etage16.00 - 18.00 Uhr  

Sprechzeiten des Bürgerpolizisten 

mailto:gemeinde@neukirchen-erzgebirge.de
mailto:gemeinde@neukirchen-erzgebirge.de
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Die Fußballfans aus dem Hort Adorf  sagen Danke!

Ende September gab es eine große 
Überraschung für unsere Hortkinder.

Für die aktive Freizeitgestaltung erhielten 
die Kinder eine ganz besondere Spende.

Im Hortgarten stehen jetzt zwei neue 
Fußballtore, die durch die Eltern gespon-
sert wurden. Die Freude bei den kleinen 
Fußballfans war natürlich riesig.

Die Kinder und das Erzieher-Team vom 
Hort Adorf sagen tausend Mal: DANKE!

Fußballer aus dem Hort Adorf

Firmenjubiläum

Elke Stöckel-Horstmann zum 40. Jahrestag
ihrer Tätigkeit als Therapeutin in Neukirchen, 
davon 30 Jahre in eigener Physio-Praxis

Die berufliche Tätigkeit von Elke Stöckel 
in Neukirchen begann im Januar 1981 
Zunächst arbeitete sie als Physio-Thera-
peutin im Medizinischen Bad auf der 
Max-Weigelt-Straße, wo heute der 
Anglerverband seinen Sitz hat

 
Am 15.Oktober 1991 eröffnete sie auf 
der Hauptstraße 100 eine eigene Praxis, 
die sich seitdem zu einer sehr geschätz-
ten gesundheitlichen Einrichtung des 
Ortes  entwickelt hat. Dazu trug nicht nur 
sie selbst, sondern auch ihr Team bei. 
Gegenwärtig gehören zum Team zwei 
Physio-Therapeutinnen, zwei Freiberufler 
und eine Praxishilfe. Sie alle tragen zum 
guten Ruf der Praxis bei. 

Auf ihre Kosten kommen die Patienten 
auch durch ein umfangreiches Angebot 
der Praxis, wozu u. a. eine Rückenschule, 
Kurse zur Konzentrativen Entspannung 
sowie zur Erhaltung der Mobilität im Alter  
gehören. 

„Bei den Aktivitätsangeboten geht es 
um Gymnastik an Geräten, für die auch 
ein spezieller Raum zur Verfügung 
steht“, so die Praxis-Chefin.

Der 30. Jahrestag der Eröffnung ihrer 
Praxis ist für Elke Stöckel-Horstmann 
Anlass, sich sowohl bei der Bevölkerung 
und den Ärzten von Neukirchen und den 
umliegenden Orten als auch bei ihrem 
Team für das jahrzehntelange Vertrauen 
zu bedanken. 

Dr. Roland Winkler
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Auswertung des Fotowettbewerbs 2021 vom Heimat- und Geschichtsverein Neukirchen

Heimat- und 
Geschichtsverein 
Neukirchen e.V.

Die im Monat September in der Kirche 
präsentierte Fotoausstellung hat eine 
gute Beteiligung von „Motivsuchern“ und 
auch Begeisterung bei den „Beschauern“ 
der 106 ausgewählten Bilder hervorge-
bracht. Weit über zweihundert Motive 
wurden dem Heimat- und Geschichts-
verein von insgesamt 13 Fotoamateuren 
zugesandt, von denen eine Jury die 
besten Motive für die Ausstellung 
vorausgewählt hat. Mit der Ausstellung 
wurde eine Bewertung der Bildmotive 
ermöglicht, die jedem Besucher der 
Kirche über den Zeitraum von vier 
Wochen eine Bewertung nach individuel-
len Beurteilungen einräumte.

Daran haben sich 57 Besucher mit einer 
anonymen Aussage zu den Bildmotiven
beteiligt.

Dabei waren die Bilder lediglich numme-
riert und es war im Vorhinein nicht 
bekannt, wer welche Motive für die 
Ausstellung angeboten hat. Es sollte 
damit allein die Wirksamkeit der 
Bildmotive die Bewertung der Bilder 
bestimmen.
Der Vorstand des Vereins schätzt ein, 
dass die Ausstellung einen sehr guten 
Anklang bei den Bürgerinnen und Bür-
gern des Ortes gefunden hat.

Zu den Ergebnissen der Bewertung: 
Den ersten Platz und damit die meisten 
Stimmen erreichte das Motiv einer 
Winterlandschaft von Jörg Baumann,
den zweiten Platz nahm das Motiv der 
Kirche Neukirchen mit Pfarrhaus ein, 
welches Uwe Leichsenring zur Verfügung 
stellte und den
dritten Platz erreichte wiederum Jörg 
Baumann mit einem weiteren Winter-
motiv. Der Winter bietet offensichtlich im 
Rahmen dieser Ausstellung sowohl in der 
Motivvielfalt als auch in der Motiv-
auswahl einen hohen Stellenwert und 

hat sich in dieser Fotoschau vordergrün-
dig etabliert. Der Heimat- und Ge-
schichtsverein dankt allen Teilnehmern 
der Ausstellung, die ihre Fotografien 
eingereicht haben.

Dazu zählen: Elke Opitz, Uwe Leich-
senring, Jan Helle, Birgit Oesterreich, 
Wolfgang Richter, Tony Beyer, Rolf 
Schmalfuß, Bernd Lappöhn, Peter 
Reuther, Daniel Bilz, Jörg Baumann, 
Steffi Weibrecht und Jürgen Beyer. 

Und weiterhin dankt der Verein der 
Kirchgemeinde Neukirchen, die es 
ermöglicht hat, die Ausstellung in der 
Kirche zu präsentieren. Nicht zuletzt 
danken wir allen Gästen für die aktive 
und gute Mitarbeit und das erfreuliche 
Ergebnis und stellt die Wiederholung 
dieses kulturellen Betätigungsfeldes für 
alle Neukirchnerinnen und Neukirchner 
in Aussicht.

Rolf Schmalfuß,
Verantwortlicher
Öffentlichkeitsarbeit des HGV

1. Platz

2. Platz

3. Platzeine Winterlandschaft von Jörg Baumann

Die Ehrung des Siegers und der Platzierten
mit Schwibbogen und Einkaufsgutscheinen

Kirche Neukirchen mit Pfarrhaus von Uwe Leichsenring

Winterlandschaft von Jörg Baumann

v.l.n.r.: Uwe Leichsenring (Zweitplatzierter),
Jürgen Beyer Vorsitzender des HGV Neukirchen,
Jörg Baumann (Sieger und Drittplatzierter),
Daniel Bilz – Pfarrer der Gemeinde Neukirchen
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13. Pyramidenfest am Sonntag, den 28. November 2021 in Adorf
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Liebe Adorfer, liebe Neukirchner,
liebe Gäste aus Nah und Fern

In diesem Jahr wollen wir wieder am unser beliebtes Pyramidenfest feiern.1. Advent 

Wir beginnen gegen 13:00 Uhr mit dem traditionellen Mannlmarsch der „lebenden“ Pyramidenfiguren, 

welcher vom Gasthof aus bis zum Pyramidenplatz führt, wo anschließend mit dem bekannten Spruch die 

Adorfer Ortspyramide Inganggesetzt wird.

Selbstverständlich werden die beteiligten Vereine wieder ein anspruchsvolles vorweihnachtliches Programm 

darbieten sowie vielfältige kulinarische Angebote präsentieren.

Zum Abschluss des Kulturprogrammes erwarten wir und vor allem natürlich die Kinder den Besuch des Weihnachtsmannes mit 

seinen lustigen Begleitern.
Die Veranstaltung auf dem Adorfer Schulhof endet gegen 18:00 Uhr.

Wir freuen uns auf ein schönes Fest und zahlreiche frohgelaunte Besucher.

Ebenso traditionell ist die jährliche Sonderausstellung des Vereins für Orts- und Heimatgeschichte im Adorfer Vereinshaus.

Das Thema in diesem Jahr lautet:

“Mannl-Macher und Holzgestalter aus der Region”

Die Ausstellung kann an den Wochenenden vom 20.-21.11., 27.-28.11. und 04.-05.12.2021 
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr besucht werden.

Wir für unseren Ort. Die Adorfer Vereine!
KuHV, im Auftrag der beteiligten Vereine

Pyramidenfest 2019



Eine Andacht oder Kurzpredigt kann 
über unser  mit der Andachtstelefon
Rufnummer: 03721 / 3399923
... (Ortstarif) gehört werden. 
Jeden Mittwoch erwartet Sie eine neue 
Andacht von einem Mitarbeiter unseres 
Christuskirchspiels.
Je nach Möglichkeit
können Sie auch am
Sonntag eine Predigt
hören. Wenn Sie mögen: Greifen Sie 
zum Hörer! Gott segne Sie.

www.neukirchen-erzgebirge.de12

Termine und Veranstaltungen der Kirche

21.11. 10.00 Uhr  Sakramentsgottesdienst in Neukirchen zum
  Ewigkeitssonntag mit Gedächtnis der Verstorbenen
 14.00 Uhr  Sakramentsgottesdienst in Adorf zum
  Ewigkeitssonntag mit Gedächtnis der Verstorbenen

28.11.  10.00 Uhr Familiengottesdienst in Neukirchen
 10.00 Uhr  Gottesdienst in Adorf

05.12. 10.00 Uhr Sakramentsgottesdienst in Neukirchen
 10.00 Uhr  Familiengottesdienst in Adorf

12.12. 09.00 Uhr Predigtgottesdienst in Neukirchen
 10.00 Uhr Sakramentsgottesdienst in Adorf

19.12. 16.00 Uhr gemeinsames Adventskonzert in Adorf (voraussichtlich)

24.12. 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder in Neukirchen
 17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugend in Neukirchen

 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Adorf (voraussichtlich)
 17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in Adorf (voraussichtlich)

25.12. 10.00 Uhr Festgottesdienst in Neukirchen
 10.00 Uhr Festgottesdienst in Adorf

26.12. 10.00 Uhr Festgottesdienst in Neukirchen
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Landeskirchlichen Gemeinschaft
  
Zu den 10.00 Uhr Gottesdiensten findet immer parallel Kindergottesdienst statt.

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten

Kirchliches Leben in Neukirchen und Adorf

Kontakt:

Montag  9-11 Uhr, 0
Dienstag  9-11 Uhr & 16-17 Uhr 0
Donnerstag  10-12 Uhr

Öffnungszeiten Pfarramt Neukirchen:

Pfarramt / Friedhofsverwaltung 
Neukirchen:
Kirchsteig 3, 09221 Neukirchen
Pfarramt Tel.: (0371) 21 71 43
Friedhof  Tel.: (0371) 21 71 13

Pfarramt / Friedhofsverwaltung Adorf:
Adorfer Hauptstr. 98
09221 Neukirchen (OT Adorf) 
Tel.: (03721) 27 10 84

Gesucht wird noch 
ein schöner Christ-
baum für die Kirche 
in Neukirchen.
Er sollte möglichst 
schlank sein und eine 
schöne Spitze haben, 
optimal Größe wäre 
ca. 5m. Wir würden 
uns freuen, wenn 
jemand in seinem 
Grundstück etwas 
Passendes hat und 
für diesen Zweck 
stiften möchte. Die 
Fällung und Abho-
lung wird von der 
Kirchgemeinde orga-
nisiert. 
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Dankbar schauen wir auf 100 Jahre Gemeinschaftsarbeit in Neukirchen zurück.

Begonnen hat alles im Oktober 1921 mit einer Stubenversammlung im Oberdorf bei Familie Pilz. Dort tauschten einige Christen 

ihre Erfahrungen über die Bibel aus. Ein Gastprediger referierte, gemeinsam wurde gebetet. Dieser Hauskreis vergrößerte sich so 

sehr, dass die Teilnehmer eigene Stühle mitbringen mussten. Einen passenden Raum zu finden, war nicht ganz einfach. So wechsel-

ten die Gemeinschaftsräume mehrfach, bis schließlich 1985 das Haus auf der Chemnitzer Straße 30 dem Landesverband über-

schrieben wurde.

Nun treffen sich dort regelmäßig Menschen unterschiedlichen Alters, um mehr über Gottes Wort zu erfahren, gemeinsam zu singen, 

zu beten und sich auszutauschen.

Herzstück unserer Veranstaltungen ist die sonntägliche Gemeinschaftsstunde.

Wir verstehen uns als ein selbständiges freies Werk innerhalb unserer Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und sind 

offen für Menschen, die mehr über die Bibel und den Glauben an Jesus Christus erfahren möchten.

Das Mitarbeiterteam

nichtamtlicher Teil
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INSEL

AN(GE)DACHT

Christine Dost

E-Mail:buero@insel-adorf.de
Web:www.insel-adorf.de

Kontaktdaten für Rückfragen:
Glaubens- und Lebenszentrum INSEL

Burkhardtsdorfer Straße 1
09221 Neukirchen

03721 / 27 10 85

Termine der INSEL Adorf im November

Täglich  17:45 - 18:05 Uhr Abendgebet 

Montags  19:00 Uhr   Montagsgebet

(Diese Veranstaltungen können nur dann stattfinden, wenn es die geltenden Corona-Verordnungen zulassen.)

Zwischen Maske tragen und Gesicht zeigen....

Wer kennt sie nicht, DIE Maske dieser Tage, den medizinischen Mund – Nasen – Schutz.
Bunt für Kinder und für Menschen, die es gern farbig und passend zur Kleidung mögen in weiß, blau oder 

schwarz. Die Hersteller haben alles möglich gemacht. Sie hat uns in den vergangenen Monaten ein hohes  

Maß an Schutz vor Ansteckung mit dem Virus gegeben. Wir haben uns daran gewöhnt, sie akzeptiert an vielen 

Tagen.
Im Theater und auch beim Karneval hat die Maske einen festen Platz: Clowns, venezianische Masken und 

vieles mehr... zwischen schaurig und schön ist alles möglich und käuflich.   
Besonders Kinder schlüpfen gern in die Rolle ihrer Lieblingsfigur aus Märchen, Comic oder Film. Doch auch 

Erwachsene können sich diesem besonderen Reiz nicht entziehen.

Hinter einer Maske bleibt unser wahres Gesicht verborgen. Falten, Flecken, Pickel und die unangenehme rote Nase sieht mein 

Gegenüber nicht. Bei oberflächlichem Hinschauen bleibt auch meine Traurigkeit, Enttäuschung, Zorn oder Schmerz verborgen. 

Aber auch mein ermutigendes Lächeln oder ein liebevoller Blick für einen Menschen, bleibt darunter verborgen. Das ist belastend 

und anstrengend.

In vielen Berufen oder Alltagssituation tragen wir heute auf Grund der derzeitigen Lebenssituation, viele Stunden am Tag eine 

Maske. Wie gut tut es, sie an der frischen Luft oder am richtigen Platz abzulegen, durchzuatmen, das Gesicht zu erfrischen – sich 

und andere zu sehen.
Es gibt auch noch andere Dinge, die wie eine Maske oder eine Last auf meinem Leben liegen.
Das Gesicht wahren, wie es in einer Redewendung heißt. Wie viel Kraft verschwenden wir im Alltag daran, Dinge vorteilhafter 

aussehen zu lassen als sie wirklich sind. Wir schämen uns, Schwächen oder Sorgen zuzugeben. Vielleicht haben wir es ja auch 

versucht und sind dabei belächelt, ausgegrenzt oder geschnitten worden. Diese Erfahrung macht verletzlich und einsam.
Das muss nicht so bleiben! Ich wünsche Ihnen einen Schutzraum zum Maske ablegen und durchatmen.
„...Hinter meiner Maske ist es auch dunkel... 
Ach, es wäre gut, wenn es jemanden gäbe, vor dem ich keine Maske tragen bräuchte.
Jemand dem ich vertrauen könnte, der mir nichts Böses will....
jemand, der mich nicht ausnutzt oder in die Pfanne haut.
Jemand, der mich annimmt, wie ich eben bin. 
Mit all meinen Fehlern und Macken. 
Jemand, der mich hält und tröstet, wenn mir alles über den Kopf wächst.
„Ich bin da!“, sagt Gott.“

Auszug aus dem Gedicht: Meine Maske, von Ulrich Bohlken 2003

Christine Dost
Landeskirchliche Gemeinschaft Adorf

19.11.21  19:00 Uhr be free  Kirche Neukirchen

20.11.21  08:30 Uhr Leiter-Ermutigungstag INSEL

20.11.21  19:00 Uhr be free Kirche Neukirchen

24.11.21  17:30 Uhr BergFEST INSEL        
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Kurse der VHS im November / Dezember

nichtamtlicher Teil 15

Geplante Kurse der Volkshochschule in Stollberg

MPZ … Medienpädagogisches Zentrum (ehemalige Einfeldhalle auf dem Gelände des Gymnasiums)

Bitte beachten Sie, dass aus Platzgründen nur eine begrenzte Auswahl und nur der Beginn der Kurse ausgewiesen ist. 

Detaillierte Informationen erhalten Sie telefonisch unter 037296 / 591 1663 und unter www.vhs-erzgebirgskreis.de

 16.11.2021 09.00 Uhr, Schläft der Vogel jetzt für immer? - Abschied, Tod und Trauer in der Kita, Stollberg, MPZ
 

 20.11.2021 08.30 Uhr Präsentationen mit PowerPoint - Tageskurs, Stollberg, MPZ

 22.11.2021 17.00 Uhr Homebanking 3 - Mobile Banking, Stollberg, MPZ

 29.11.2021 18.00 Uhr Vitamine und Mineralstoffe - wieviel braucht meine Körper und wofür?, Stollberg, MPZ

 01.12.2021 17.45 Uhr Autogenes Training, Stollberg, MPZ 

 08.12.2021 16.30 Uhr Progressive Muskelentspannung, Stollberg, Stollberg, MPZ 
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Mitteilungen / Anzeigen

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Erzgebirgskreis – Jahreswechsel 2021/2022

Zwischen dem 20.12.2021 bis 02.01.2022 sind nachstehende Wertstoffhöfe bzw. Abfallentsorgungsanlagen im Erzgebirgskreis
geöffnet:

Ortskalender von Neukirchen
für 2022

vom Heimat- und Geschichtsverein 
Neukirchen e.V.

Postkarte um 1905

Mit einem Beitrag von
0,50 � je Kalender
unterstützen Sie die
Arbeit des Heimat- und
Geschichtsvereins von
Neukirchen.
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Kalender 2022 – geeignet zum
Eintragen von täglichen TerminenNEUKIRCHEN 2022ORTSKALENDER

Die weiteren Wertstoffhöfe im Erzgebirgskreis sind vom
20.12.2021 bis 02.01.2022 geschlossen.
Ab Montag, 03.01.2022 stehen die Wertstoffhöfe zu den regulären 
Öffnungszeiten wieder zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie 
auf dem Abfallkalender sowie der Homepage des ZAS.
Wir bitten um Beachtung.
Ihr Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen 

Auch in diesem Jahr ist wieder ein neuer 
Ortskalender von Neukirchen für 2022  
durch den Heimat- und Geschichts-
verein Neukirchen erarbeitet worden. 

Der Kalender enthält Fotos von „damals 
und heute” zu Orts- und Straßenan-
sichten von Neukirchen und Adorf sowie 
zu ehemaligen Neukirchner Firmen, 
Geschäften, Gaststätten.

Käuflich zu erwerben sind diese Kalender 
ab dem 22.11.21 Apotheke "Am   in der 
Stern" Bäckerein Weise, in den  und 
Langrzik Postagenturen  sowie in den an 
der im Shell-Tankstelle,  Penny-Markt  
und bei der  Design-Agentur Otto.

Axel Otto

HGV Neukirchen
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VERMIETUNG NEUKIRCHEN
Wohnung 60 qm mit Bad, Küche, Wohnzimmer und Kin-
derzimmer ab September zu vermieten.
Tel.: 0371 / 260 71 14 oder 0371 / 260 71 04

VERMIETUNG NEUKIRCHEN
70 qm Gewerbefläche (erweiterbar) mit 3 Parkplätzen ab 
sofort zu vermieten. 
Tel.: 0371 / 260 71 14 oder 0371 / 260 71 04

VERMIETUNG NEUKIRCHEN
vermiete ab 1.1.2022 ruhige, sanierte 1-Raum-Wohnung in 
Neukirchen 48,3 qm mit separater Küche und Bad, PKW-
Stellplatz vorhanden 
Tel.: 0371 / 21 71 25 
bzw. nach 16 Uhr 0178 / 88 132 80

Immobilienanzeigen

WER KANN HELFEN?

Schneefräse, österreichiches Fabrikat im Wert von 
ca. 2.000,00 � in Jahnsdorf gestohlen.

Hinweise bitte telefonisch an: 03721 / 21 600

Rattan-Sessel und -Couch, 

gepolstert, terracottafarben

und Beistellschrank kostenlos 

anzugeben (Selbstabholung).

Tel.: 0371 / 28 10 9-0

Private Kleinanzeigen

GÜNSTIG ABZUGEBEN



Anzeigen
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RECYCLING von Kartonagen, Papier, Folie 

CONTAINERDIENST von 1-35 m³

ANNAHME VON Bauschutt, Beton, Erde, Altholz, Sperrmüll,

Gartenabfällen, Altpapier

VERKAUF VON SCHÜTTGÜTERN Betonrecycling, Sand, 

Splitt, Kies, Frostschutz 

www.recycling-sieber.de

Thalheimer Straße 17-21
09125 Chemnitz
Telefon: 0371 / 22 40 00

19
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Unsere Aktion
vom 18.11. bis 15.12.21

Es freut sich auf Sie Ihr Team der Apotheke

* nur solange der Vorrat reicht

Bepanthol®

DERMA

Beim Kauf eines Bepanthol  DERMA

Gesichts- oder Körperpflegeprodukts

erhalten Sie kostenlos ein passendes

Bepanthol  DERMA Waschgel dazu!*

® 

®

NEU

Für die tägliche Pflege von trockener bis
sehr trockener Haut.


